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Allgemeine Lieferbedingungen (ALB) von Leonx (www.leonx.de; Stand April 
2023) 
 
 
Diese Allgemeinen Lieferbedingungen entsprechen, mit Ausnahme der Artikel II.1, 2 und 6, der 
unverbindlichen Konditionenempfehlung des ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie e. V. (Stand: Juni 2011) für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie 
("Grüne Lieferbedingungen" - GL) zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
1. Für die Rechtsbeziehungen zwischen Lieferer und Besteller im Zusammenhang mit den 
Lieferungen und/oder Leistungen des Lieferers (im Folgenden: Lieferungen) gelten ausschließlich 
diese ALB. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als der Lieferer 
ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Für den Umfang der Lieferungen sind die 
beiderseitigen übereinstimmenden schriftlichen Erklärungen maßgebend. 
2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) behält 
sich der Lieferer seine eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. 
Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferers Dritten zugänglich gemacht 
werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen 
unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des Bestellers; 
diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen der Lieferer zulässigerweise 
Lieferungen übertragen hat. 
3. An Standardsoftware und Firmware hat der Besteller das nicht ausschließliche Recht zur Nutzung 
mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den vereinbarten Geräten. Der 
Besteller darf ohne ausdrückliche Vereinbarung eine Sicherungskopie der Standardsoftware 
erstellen. 
4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind. 
5. Der Begriff "Schadensersatzansprüche" in diesen ALB umfasst auch Ansprüche auf Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen. 
 

II. Preise, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung, Abtretungsgebot und Fälligkeit von 
Ansprüchen 
1. Die Preise verstehen sich EXW München, Deutschland (Incoterms 2010), zuzüglich Verpackung und 
Transport/Versand sowie der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 
2. Die jeweils aktuelle Leonx Preisliste für Dienstleistungen ersetzt alle vorangehenden Preislisten mit 
sofortiger Wirkung. Sie gilt ausschließlich für Lieferungen und Leistungen innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland. 
3. Hat der Lieferer die Inbetriebnahme oder Montage übernommen und ist nicht etwas anderes 
vereinbart, so trägt der Besteller neben der vereinbarten Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten 
wie Reise- und Transportkosten sowie Auslösungen. 
4. Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten. 
5. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 
7. Die Zahlungsbedingungen sind 30 Tage netto. 
8. Befindet sich der Besteller mit Zahlungsverpflichtungen gleich welcher Art in Verzug, so werden 
alle bestehenden Forderungen des Lieferers sofort fällig. 
 

III. Eigentumsvorbehalt 
1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferers bis zur 
Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. 
Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten 
Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen 
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entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; dem Lieferer steht die Wahl bei der Freigabe 
zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu. 
2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im 
gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von 
seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst 
übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. 
3. Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt seine künftigen 
Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten – 
einschließlich etwaiger Saldoforderungen - sicherungshalber an den Lieferer ab, ohne dass es 
weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen 
Gegenständen weiter veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, 
so tritt der Besteller denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung an den Lieferer ab, der dem vom 
Lieferer in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht. 
4. a) Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten oder mit anderen 
Gegenständen zu vermischen oder zu verbinden. Die Verarbeitung erfolgt für den Lieferer. Der 
Besteller verwahrt die dabei entstehende neue Sache für den Lieferer mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware. 
b) Lieferer und Besteller sind sich bereits jetzt darüber einig, dass bei Verbindung oder Vermischung 
mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen dem Lieferer in jedem Fall Miteigentum 
an der neuen Sache in Höhe des Anteils zusteht, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der 
verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware zum Wert der übrigen Ware zum Zeitpunkt der 
Verbindung oder Vermischung ergibt. Die neue Sache gilt insoweit als Vorbehaltsware. 
c) Die Regelung über die Forderungsabtretung nach Nr. 3 gilt auch für die neue Sache. Die Abtretung 
gilt jedoch nur bis zur Höhe des Betrages, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Wert der 
verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware entspricht. 
d) Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt 
er, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als 
Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des 
Verhältnisses des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zu den übrigen verbundenen Waren zum 
Zeitpunkt der Verbindung an den Lieferer ab. 
5. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung abgetretener Forderungen aus der 
Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten 
Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Bestellers, ist der 
Lieferer berechtigt, die Einziehungsermächtigung des Bestellers zu widerrufen. Außerdem kann der 
Lieferer nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die 
Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung 
der Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber dem Kunden verlangen. 
6. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der 
Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten 
Interesses hat der Besteller dem Lieferer unverzüglich die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen 
den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 
7. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach 
erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung neben der 
Rücknahme auch zum Rücktritt berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit 
einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme 
bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder der Pfändung der Vorbehaltsware durch 
den Lieferer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hätte dies ausdrücklich erklärt. 
 

IV. Fristen für Lieferungen; Verzug 
1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom 
Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von 
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Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen 
durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern 
sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat. 
2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen zurückzuführen auf 
a) höhere Gewalt, z. B. Mobilmachung, Krieg, Terrorakte, Aufruhr, oder ähnliche Ereignisse (z. B. 
Streik, Aussperrung), 
b) Virus- und sonstige Angriffe Dritter auf das IT-System des Lieferers, soweit diese trotz Einhaltung 
der bei Schutzmaßnahmen üblichen Sorgfalt erfolgten, 
c) Hindernisse aufgrund von deutschen, US-amerikanischen sowie sonstigen anwendbaren 
nationalen, EU- oder internationalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts oder aufgrund 
sonstiger Umstände, die vom Lieferer nicht zu vertreten sind, oder 
d) nicht rechtzeitige oder ordnungsgemäße Belieferung des Lieferers, verlängern sich die Fristen 
angemessen. 
3. Kommt der Lieferer in Verzug, kann der Besteller – sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein 
Schaden entstanden ist – eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, 
insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises für den Teil der Lieferungen verlangen, der wegen des 
Verzuges nicht zweckdienlich verwendet werden konnte. 
4. Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung als auch 
Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die in Nr. 3 genannten Grenzen hinausgehen, 
sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten Frist 
zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet 
wird. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, 
soweit die Verzögerung der Lieferung vom Lieferer zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast 
zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
5. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferers innerhalb einer angemessenen Frist zu 
erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung 
besteht. 
6. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach 
Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden weiteren angefangenen 
Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch 
insgesamt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den 
Vertragsparteien unbenommen. 
 

V. Gefahrübergang 
1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Besteller über: 
a) bei Lieferung ohne Inbetriebnahme oder Montage, wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt 
worden ist. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers wird die Lieferung vom Lieferer gegen die üblichen 
Transportrisiken versichert; 
b) bei Lieferung mit Inbetriebnahme oder Montage am Tage der Übernahme in eigenen Betrieb oder, 
soweit vereinbart, nach erfolgreichem Probebetrieb. 
2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Inbetriebnahme oder 
Montage, die Übernahme in eigenen Betrieb oder der Probebetrieb aus vom Besteller zu 
vertretenden Gründen verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug 
kommt, so geht die Gefahr auf den Besteller über. 
 

VI. Inbetriebnahme und Montage 
Für die Inbetriebnahme und Montage gelten, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, 
folgende Bestimmungen: 
1. Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen: 
a) alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Nebenarbeiten einschließlich der dazu benötigten 
Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge, 
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b) die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände und -stoffe, wie 
Gerüste, Hebezeuge und andere Vorrichtungen, Brennstoffe und Schmiermittel, 
c) Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der Anschlüsse, Heizung und 
Beleuchtung, 
d) bei der MontagesteIle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, 
Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, trockene und verschließbare Räume und für das 
Montagepersonal angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließlich den Umständen 
angemessener sanitärer Anlagen; im Übrigen hat der Besteller zum Schutz des Besitzes des Lieferers 
und des Montagepersonals auf der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutz des 
eigenen Besitzes ergreifen würde, 
e) Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Umstände der MontagesteIle 
erforderlich sind. 
2. Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen Angaben über die Lage verdeckt 
geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen statischen 
Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. 
3. Vor Beginn der Inbetriebnahme oder Montage müssen sich die für die Aufnahme der Arbeiten 
erforderlichen Beistellungen und Gegenstände an der Inbetriebnahme- oder MontagesteIle befinden 
und alle Vorarbeiten vor Beginn des Aufbaues soweit fortgeschritten sein, dass die Inbetriebnahme 
oder Montage vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. 
Anfuhrwege und der Inbetriebnahme- oder Montageplatz müssen geebnet und geräumt sein. 
4. Verzögern sich die Inbetriebnahme, Montage oder Inbetriebnahme durch nicht vom Lieferer zu 
vertretende Umstände, so hat der Besteller in angemessenem Umfang die Kosten für Wartezeit und 
zusätzlich erforderliche Reisen des Lieferers oder des Montagepersonals zu tragen. 
5. Der Besteller hat dem Lieferer wöchentlich die Dauer der Arbeitszeit des Montagepersonals sowie 
die Beendigung der Inbetriebnahme, Montage oder Inbetriebnahme unverzüglich zu bescheinigen. 
6. Verlangt der Lieferer nach Fertigstellung die Abnahme der Lieferung, so hat sie der Besteller 
innerhalb von zwei Wochen vorzunehmen. Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller die 
Zweiwochenfrist verstreichen lässt oder wenn die Lieferung - gegebenenfalls nach Abschluss einer 
vereinbarten Testphase - in Gebrauch genommen worden ist. 
 

VII. Entgegennahme 
Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht 
verweigern. 
 

VIII. Sachmängel 
Für Sachmängel haftet der Lieferer wie folgt: 
1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferers unentgeltlich nachzubessern, 
neu zu liefern oder neu zu erbringen, die einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache 
bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag. 
2. Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in 12 Monaten ab gesetzlichem Verjährungsbeginn; 
Entsprechendes gilt für Rücktritt und Minderung. Diese Frist gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 
438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 
1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt, bei Vorsatz, arglistigem Verschweigen des 
Mangels sowie bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie. Die gesetzlichen Regelungen über 
Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt. 
3. Mängelrügen des Bestellers haben unverzüglich schriftlich zu erfolgen. 
4. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückbehalten werden, die in 
einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Besteller kann 
Zahlungen nur zurückbehalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren 
Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers besteht nicht, 
wenn seine Mängelansprüche verjährt sind. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferer 
berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen. 
5. Dem Lieferer ist Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren. 
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6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger 
Schadensersatzansprüche gemäß Nr. 10 - vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 
7. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung 
oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, 
übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten 
Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder 
von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für 
diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 
8. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die 
Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort 
als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht 
seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
9. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 BGB (Rückgriff des 
Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die 
gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des 
Rückgriffsanspruchs des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Nr. 8 
entsprechend. 
10. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. Dies gilt 
nicht bei arglistigem Verschweigen des Mangels, bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie, 
bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferers. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 
Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Weitergehende oder andere als in 
diesem Art. VIII geregelten Ansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. 
 

IX. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel 
1. Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des 
Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: 
Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch vom 
Lieferer erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller berechtigte Ansprüche 
erhebt, haftet der Lieferer gegenüber dem Besteller innerhalb der in Art. VIII Nr. 2 bestimmten Frist 
wie folgt: 
a) Der Lieferer wird nach seiner Wahl auf seine Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder 
ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder 
austauschen. Ist dies dem Lieferer nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem 
Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. 
b) Die Pflicht des Lieferers zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Art. XII. 
c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Lieferers bestehen nur, soweit der Besteller den 
Lieferer über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine 
Verletzung nicht anerkennt und dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen 
vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder 
sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der 
Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist. 
2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten 
hat. 
3. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch 
spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine vom Lieferer nicht voraussehbare Anwendung oder 
dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht vom 
Lieferer gelieferten Produkten eingesetzt wird. 
4. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Nr.1 a) geregelten Ansprüche des Bestellers 
im Übrigen die Bestimmungen des Art. VIII Nr. 4, 5 und 9 entsprechend. 
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5. Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen des Art. VIII entsprechend. 
6. Weitergehende oder andere als die in diesem Art. IX geregelten Ansprüche des Bestellers gegen 
den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen. 
 

X. Erfüllungsvorbehalt 
1. Die Vertragserfüllung steht unter dem Vorbehalt, dass keine Hindernisse aufgrund von deutschen, 
US-amerikanischen sowie sonstigen anwendbaren nationalen, EU- oder internationalen Vorschriften 
des Außenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos oder sonstige Sanktionen entgegenstehen. 
2. Der Besteller ist verpflichtet, alle Informationen und Unterlagen beizubringen, die für die Ausfuhr, 
Verbringung bzw. Einfuhr benötigt werden. 
 

XI. Unmöglichkeit; Vertragsanpassung 
1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei 
denn, dass der Lieferer die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. Jedoch beschränkt sich der 
Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der 
wegen der Unmöglichkeit nicht zweckdienlich verwendet werden kann. Diese Beschränkung gilt 
nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil 
des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt 
unberührt. 
2. Sofern Ereignisse im Sinne von Art. IV Nr. 2 a) bis c) die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt 
der Lieferung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich einwirken, wird der 
Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich 
nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Gleiches gilt, wenn 
erforderliche Ausfuhrgenehmigungen nicht erteilt werden oder nicht nutzbar sind. Will er von 
diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach Erkenntnis der Tragweite des 
Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem 
Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war. 
 

XII. Sonstige Schadensersatzansprüche 
1. Soweit nicht anderweitig in diesen ALB geregelt, sind Schadensersatzansprüche des Bestellers, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen. 
2. Dies gilt nicht, soweit wie folgt gehaftet wird: 
a) nach dem Produkthaftungsgesetz, 
b) bei Vorsatz, 
c) bei grober Fahrlässigkeit von Inhabern, gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten, 
d) bei Arglist, 
e) bei Nichteinhaltung einer übernommenen Garantie, 
f) wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder 
g) wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht ein anderer der vorgenannten 
Fälle vorliegt. 
3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden. 
 

XIII. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis 
unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Lieferers. Der Lieferer ist 
jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen. 
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2. Dieser Vertrag einschließlich seiner Auslegung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 
 

XIV. Verbindlichkeit des Vertrages 
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinen übrigen 
Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für 
eine Partei darstellen würde. 
 

XV. Hinweise zur Datenverarbeitung - Datenschutzerklärung für Leonx.de 
1 INFORMATION ÜBER DIE ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 
(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer 
Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, 
Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 
(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist 

Leonx, Reitmorstrasse 37, 80538 München; Tel: 0152 – 05246171, E-Mail: info@leonx.de (siehe unser 
Impressum). 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter info@leonx.de oder unserer Postadresse mit 
dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“. 
(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von 
Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns 
gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten 
löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung 
ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. 
(4) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen 
oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über 
die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der 
Speicherdauer. 
 
2 IHRE RECHTE 
(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten: 
– Recht auf Auskunft, 
– Recht auf Berichtigung oder Löschung, 
– Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 
– Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 
– Recht auf Datenübertragbarkeit. 
(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 
Die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist das 
Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, Telefon: 
0049 (0) 981 53 1300, Telefax: 0049 (0) 981 53 98 1300, E-Mail: poststelle@lda.bayern.de 
 
3 ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER DATEN BEI BESUCH UNSERER WEBSITE 
(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns 
anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr 
Browser an unseren Server übermittelt. 
Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns 
technisch erforderlich 
sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten 
(Rechtsgrundlage ist 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO): 
– IP-Adresse 
– Datum und Uhrzeit der Anfrage 

mailto:poststelle@lda.bayern.de
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– Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
– Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
– Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 
– jeweils übertragene Datenmenge 
– Website, von der die Anforderung kommt 
– Browser 
– Betriebssystem und dessen Oberfläche 
– Sprache und Version der Browsersoftware. 
(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf 
Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer 
Festplatte dem von Ihnen verwendeten 
Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier 
durch uns), bestimmte 
Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren 
Computer übertragen. Sie 
dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 
(3) Einsatz von Cookies: 
a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Folgenden 
erläutert werden: 
– Transiente Cookies (dazu b) 
– Persistente Cookies (dazu c). 
b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen 
insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich 
verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr 
Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies 
werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. 
c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je 
nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres 
Browsers jederzeit löschen. 
d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die 
Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie 
eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 
 
4 WEITERE FUNKTIONEN UND ANGEBOTE UNSERER WEBSITE 
(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene Leistungen 
an, die Sie bei Interesse 
nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten angeben, die wir zur 
Erbringung der 
jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung 
gelten. 
(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese wurden von 
uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden 
regelmäßig kontrolliert. 
(3) Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn 
Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, 
Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns gemeinsam mit Partnern angeboten werden. 
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer personenbezogenen Daten oder 
untenstehend in der Beschreibung des 
Angebotes. 
(4) Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumen 
(EWR) haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der Beschreibung des 
Angebotes. 
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5 WIDERSPRUCH ODER WIDERRUF GEGEN DIE VERARBEITUNG IHRER DATEN 
(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit 
widerrufen. Ein solcher 
Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nachdem Sie 
ihn gegenüber 
uns ausgesprochen haben. 
(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung 
stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die 
Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines 
Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung der 
Funktionen dargestellt 
wird. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir 
Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres 
begründeten Widerspruchs prüfen wir 
die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen 
unsere zwingenden 
schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen. 
(3) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der 
Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns 
unter folgenden Kontaktdaten 
informieren: [alle Kontaktdaten]. 
 
6 EINSATZ VON GOOGLE ANALYTICS 
(1) Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung 
der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Website 
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im 
Falle der Aktivierung 
der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von 
Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zuvor 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort 
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um 
Ihre Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere 
mit der Website Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Website-Betreiber zu erbringen. 
(2) Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von 
Google zusammengeführt. 
(3) Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; wir 
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 
dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der 
durch das Cookie erzeugten und auf 
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung 
dieser Daten 
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durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in 
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
(4) Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch 
werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit 
ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie 
erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die 
personenbezogenen 
Daten damit umgehend gelöscht. 
(5) Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig 
verbessern zu können. 
Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer 
interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA 
übertragen werden, hat sich Google dem 
EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 
(6) Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow 
Street, Dublin 4, Ireland, 
Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, 
Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die 
Datenschutzerklärung: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 
 
7 EINSATZ VON SOCIAL-MEDIA-PLUG-INS 
(1) Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn. 
Wir nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden 
zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-ins weitergegeben. 
Den Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über die Markierung auf dem Kasten über seinen 
Anfangsbuchstaben oder das Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt mit 
dem Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte Feld klicken und 
es dadurch aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie die entsprechende 
Website unseres Online Angebots aufgerufen haben. Zudem werden die unter Punkt 3 dieser 
Erklärung genannten Daten übermittelt. Im Fall von Facebook und Xing wird nach Angaben der 
jeweiligen Anbieter in Deutschland die IP-Adresse sofort nach Erhebung anonymisiert. Durch die 
Aktivierung des Plug-ins werden also personenbezogene Daten von Ihnen an den 
jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern in den USA) 
gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die Datenerhebung insbesondere über Cookies vornimmt, 
empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick auf den ausgegrauten Kasten über die Sicherheitseinstellungen 
Ihres Browsers alle Cookies zu löschen. 
(2) Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind 
uns der volle Umfang 
der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung 
der erhobenen 
Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen uns keine Informationen vor. 
(3) Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese 
für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. 
Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von 
bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf 
unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser 
Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter 
wenden müssen. Über die Plug-ins bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken 
und anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer 
interessanter ausgestalten können. 
Rechtsgrundlage für die Nutzung der Plug-ins ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
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(4) Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-in-Anbieter 
besitzen und dort eingeloggt 
sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, werden Ihre bei uns erhobenen Daten 
direkt Ihrem beim Plugin-Anbieter bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten Button 
betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch diese Information in 
Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. 
Wir empfehlen Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, 
insbesondere jedoch vor Aktivierung des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem 
Plug-in-Anbieter vermeiden können. 
(5) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch 
den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklärungen dieser 
Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre. 
(6) Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen: 
a) [Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; 
http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: 
http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-
info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/yourinfo#everyoneinfo. 
Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EUUS-
Framework. 
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; 
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google hat sich dem EU-US-Privacy-
Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; 
https://twitter.com/privacy. Twitter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy. 
e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; 
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn hat sich dem EU-US-Privacy-Shield 
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EUUS-Framework. 
 
8 EINBINDUNG VON GOOGLE MAPS 
(1) Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen 
interaktive Karten direkt in 
der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion. 
(2) Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende 
Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 3 dieser Erklärung 
genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, 
über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, 
werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei 
Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert 
Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder 
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst 
für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer 
des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein 
Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an 
Google richten müssen. 
(3) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch 

den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie 

auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum 

Schutze Ihrer Privatsphäre: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre 

https://www.privacyshield.gov/EUUS-Framework
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personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framewor 


